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Begründung 

Zu Artikel 1:  

Artikel 2 des Kirchengesetzes zur Neufassung des Arbeitsrechtsregelungsgesetzes Diakonie 
vom 26. November 2015 enthält eine Übergangsregelung zur Abwendung wirtschaftlicher 
Notlagen für die Zeit bis zur Konstituierung der ersten gemeinsamen Arbeitsrechtlichen 
Kommission für die Diakonie Hessen (ARK.DH). In dieser Phase konnte ein Interimsgremium 
über Notlagenregelungen für Diakonische Einrichtungen in der Ev. Kirche von Kurhessen-
Waldeck beschließen (s. Anlage). Die hierzu erforderlichen Regelungen sind mit der Konsti-
tuierung der ARK.DH im Frühjahr 2018 obsolet geworden und können aufgehoben werden.  

 

Zu Artikel 2:  

Artikel 2 enthält die übliche Inkrafttretensregelung. Die Aufhebung kann rückwirkend zum 
1. Januar 2019 erfolgen.  


